
Ermäßigungen und Zuschläge auf die Unterrichtsgebühren

Familienermäßigung Für das 2. Kind oder Familienmitglied aus einem Haushalt wird eine 
Ermäßigung von 25%, für das dritte und jedes weitere Familienmitglied wird 
eine Ermäßigung von 50% gewährt.

Mehrfächerermäßigung 25% auf das zweite Instrument eines Schülers.

Sozialermäßigung Über Anträge auf Gebührenermäßigung aus sozialen Gründen entscheidet der 
zuständige Ausschuss des Stadtrats.

Auswärtigenzuschlag keiner (Abschaffung zum Schuljahr 2023/24)

Erwachsenenzuschlag Für Schüler, die zum 1. September das 21. Lebensjahr vollendet haben, wird 
ein Zuschlag von 50% erhoben, es sei denn, sie befinden sich noch in Schul- 
oder Berufsausbildung.

Unterrichtsgebühren von 9/2023 bis 8/2024

Zahlweise monatlich (*1) einmalig

Gruppengröße 30 Min 45 Min 60 Min

Musikalische Früherziehung variabel 24,15 €

Musikschulgarten und Brückenkurs variabel 78 €

Instrumental- und Vokalfächer Einzelunterricht 60,20 € 90,30 €

2er-Gruppe 33,15 € 49,70 €

3er-Gruppe 34,65 €

4er-Gruppe 27,10 €

5er-Gruppe 22,60 €

6er-Gruppe 19,60 €

14-tägig (*2) Einzelunterricht 45,15 € 67,73 €

Ensemble- und Ergänzungsfächer (*3) variabel 8,40 €

(*1) Die Unterrichtsgebühr ist eine Jahresgebühr, die in zwölf gleichen Raten bezahlt wird. Die erste Rate wird  
im September, die letze im August des Folgejahres fällig. 

(*2) Zweiwöchiger Unterricht ist ein Angebot ausschließlich für berufstätige Erwachsene. Der Erwachsenen-
zuschlag von 50% ist in diesem Preis bereits enthalten. 

(*3) Kostenlos für Schüler, die bei uns bereits den Grund-, Hauptfach- oder Vokalunterricht besuchen.

Mietgebühren

Musikinstrument monatlich

Gitarre, Trompete, Violine 6 €

Akkordeon, Es-Horn, Posaune, Flöte, Violoncello 8 €

Fagott, Klarinette, Oboe, Saxophon, Kontrabass, Bariton, Tenorhorn, Tuba 10 €


